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Die zwei Angeklagte drangen in die in einem Mehrparteienhaus gelegene Wohnung des Geschädigten ein
und  entwendeten  ihm,  unter  Zufügung  von  Schlägen  mit  einem  Quarzsandhandschuh,  einen  mit
Betäubungsmitteln gefüllten Rucksack. Durch laute Hilferufe aufmerksam gemachten Nachbarn gelang es
im Hausflur beide Täter vor ihrer Flucht aus dem Gebäudes zu stellen und festzuhalten. Spätestens indem
der Angeklagte mit dem Rucksack die Wohnung, nicht aber das Gebäude verlies, sah der BGH entgegen
dem  erstinstanzlichen  Gericht  eine  vollendete  Wegnahme  und  damit  nicht  „nur“  den  versuchten
besonders schweren Raubes gem. §§ 249 Abs. 1, 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB (sowie § 30a Abs. 2 Nr. 2
BtMG) verwirklicht. Der erforderliche Gewahrsamsbruch und -wechsel sei nach den Anschauungen des
täglichen Lebens bei leicht beweglichen Sachen schon mit Ergreifen und Festhalten, bzw. dem offenen
Wegtragen, spätestens aber mit dem Verlassen des umschlossenen Herrschaftsbereiches des bisherigen
Gewahrsamsinhaber (hier: dessen Wohnung, nicht des Hauses) vollzogen. Eine Beobachtung oder sogar
die anschließende Verhinderung der endgültigen Zueignung stehen dieser Betrachtung nicht entgegen.

Geschickte Einbrecher oder ungeschickte Urteilsbegründung?
BGH, Beschl. v. 25.10.2022 – 2 StR 296/22, NStZ-RR 2023, 78

Für ein Eindringen im Sinne des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ist erforderlich, dass der Täter ein nicht zur
ordnungsgemäßen  Öffnung  des  Wohngebäude  bestimmtes  Werkzeug  (oder  falschen  Schlüssel)  zur
Überwindung des Verschlusses verwendet. Gelingt es dem Täter dagegen ohne ein solches Werkzeugs
über den nah an der Tür angebrachten Briefkastenschlitz die Tür zu öffnen (freilich schwer vorstellbar;
das  Fachgericht  hat  diesbezüglich  aber  keine  Feststellungen getroffen  und seine  Entscheidung damit
revisibel gemacht), erfülle dies nicht den Qualifikationstatbestand des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

In der Praxis inzwischen angekommen, dürfte die seit dem 1.1.2022 für Rechtsanwälte geltende (gestufte)
Verpflichtung  aus  §  32d  S.  1  und  2  StPO,  bestimmte  Schriftsätze  als  elektronische  Dokumente  zu
übermitteln (vgl.  auch § 32a StPO und § 31a BRAO), im rechtswissenschaftlichen Studium eher ein
Schattendasein fristen. Für eine mündliche Prüfung indes, lassen sich hieraus mit einfachsten Mitteln
Kenntnisse über eine ganz alltägliche juristische Tätigkeiten abfragen: Das Versenden von Schriftstücken.
Für Anwälte die sich nicht von der Übermittlung in Papierform verabschieden wollen, stellte der BGH
nun fest: Ein Verteidiger muss, um sich auf die Ausnahme aus § 32d S. 3 StPO berufen zu können, eine
vorübergehende technische  Unmöglichkeit  der  elektronischen Übermittlung glaubhaft  machen.  Daran
fehlt es, wenn schon kein geeignetes System hierzu vorgehalten oder nicht umgehend für die Behebung
der  technischen  Probleme  gesorgt  wird.  Entsprechend  eingelegte  Schriftstücke  (hier  die
Revisionsbegründung) gelten als nicht formgerecht eingelegt und bleiben damit unberücksichtigt.
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